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Vertragsinhalte 

− bei Feststellung von Risikofaktoren erfolgt Motivation des Patienten zur Teilnahme an Präventionsangeboten 

− Befürwortung der Inanspruchnahme der Sekundärpräventionsangeboten mittels Antragsformblatt 

− Sekundärpräventionsangebote im Rahmen von Gruppen- und Einzelprogrammen der AOK PLUS (einmal pro Pro-

gramm möglich) Anlage 1 
 

Teilnahmeberechtigung 

Ärzte − Vertragsärzte (ausgenommen sind Fachärzte, die nur auf Überweisung in Anspruch genommen 
werden können) 

− keine Teilnahmeerklärung erforderlich 

Versicherte − Versicherte der AOK PLUS 

− Teilnahme erfolgt automatisch mit Antragstellung 

− Antragsformblatt und Patientenflyer „Ihre Gesundheit an erster Stelle“ stehen per Download auf 
der Internetseite der AOK PLUS oder über die Formularbestellung der KVT als Set zur Verfügung 

 

Teilnahmeverfahren 

− Aushändigung des ausgefüllten Antragsformblatts sowie einen Informationsflyer an den Versicherten  

− Versicherte wendet sich an die AOK PLUS, die die Organisation der Maßnahme übernimmt 

 

 
 

− Die Vergütung wird zusätzlich zu den regulären vertragsärztlichen Leistungen außerhalb der vereinbarten morbidi-
tätsbedingten Gesamtvergütung gezahlt. 

− Die vereinbarte Pauschale ist jeweils nur einmal pro ambulanten Behandlungsfall berechnungsfähig. 

 

Ihr Ansprechpartner bei Fragen… Telefon/E-Mail 

zum Vertrag 
Hauptabteilung Vertragswesen 
Elisabeth Haberzettl 

vertraege@kvt.de 
03643 559-135 

zur Abrechnung 
Abteilung Leistungsabrechnung 
Gruppenleiter/stellv. Gruppenleiter nach Fachgruppe 

abrechnung@kvt.de 
siehe Gruppenleiter-Übersicht 

 
Bitte beachten Sie, dass diese Zusammenfassung nicht den vollständigen Vertragsinhalt und Leistungsumfang ersetzt. 

Sekundärprävention (AOK PLUS) 

Gültigkeit 

−   ab 01.10.2009 

Gesetzliche Grundlage 

− Vertrag gemäß § 43 Abs. 1 Nr. 1 SGB  

Abrechnung 

Abr.-Nrn. 
(Beratung) 

Abr. Nrn. (Abschluss-
untersuchung) 

Leistungsinhalt 
Vergütung 
(Beratung) 

Vergütung 
(Abschluss-

untersuchung) 

99008E 99006E Einzelprogramm „Ernährungsberatung“ 5,00 € 11,00 € 

99008R 99006R Gruppenprogramm „Rücken“ 5,00 € 11,00 € 

99008M 99006M 
Gruppenprogramm „Leichter und aktiver 
leben“ (Bewegung und Ernährung) 

5,00 € 11,00 € 

https://www.kv-thueringen.de/fileadmin/media2/Vertragswesen/Sekundaerpraevention/01_AOK_PLUS/7000_VG_SP3_2022_10_0010.pdf
http://www.aok.de/gp/vertraege-und-vereinbarungen/versorgungsmanagement-vertraege-aok-plus/arztinformation-kooperationsvertrag-sekundaerpraevention-thueringen
https://www.kv-thueringen.de/mitglieder/online-formularbestellung
mailto:vertraege@kvt.de
https://www.kv-thueringen.de/mitglieder/abrechnung/leistungsabrechnung/ansprechpartner-leistungsabrechnung
mailto:abrechnung@kvt.de

